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 Es ist dafür zu sorgen, dass Niederschlagswasser von außerhalb nicht übermäßig dem 

Verbau zulaufen und diesen auf der Erdseite hinterspülen kann.  

 

 Die Trägerbohrungen reichen voraussichtlich nicht in grundwasserführende Schichten 

und reichen nicht tiefer als 10 m. Ihre Ausführung ist deshalb in wasserrechtlicher Hin-

sicht voraussichtlich nicht genehmigungspflichtig (vgl. Abschnitt 6.6). Unabhängig da-

von empfehlen wir, diesbezüglich frühzeitig eine Abstimmung mit der Wasserrechtsbe-

hörde vorzunehmen. 

 

 Im Übrigen sind die Vorgaben des EC 7, der EAB und der DIN EN 1536 zu beachten. 

 
Ein rückverankerter Trägerbohlverbau mit Holzausfachung ist nicht verformungsarm. Falls ein 

verformungsärmerer Verbau zur Baugrubensicherung hergestellt werden muss, so ist der Trä-

gerbohlverbau mit einer Spritzbetonausfachung auszuführen. In diesem Fall verbleibt der Ver-

bau mitsamt der Träger funktionslos im Untergrund. Die geringsten Verformungen sind für 

Bohrpfahlwände zu erwarten (aufgelöst oder tangierend). Falls erforderlich, geben wir hierzu 

gerne nähere Hinweise.  

 

Das Arbeitsplanum zur Ausführung der Gründungsarbeiten und ggf. auch das Planum für die 

Verbauarbeiten wird in bindigen Böden verlaufen. Wir empfehlen deshalb, zum sicheren Auf-

stellen und Versetzen des Bohrgerätes bzw. Rammgerätes eine Tragschicht vorzusehen, um 

eine stabile Befahrungsebene zu schaffen (z. B.:  0,4 m, Schroppen 0/150 mm oder Trag-

schichtmaterial 0/45 mm auf Geotextil GRK 3). Schlussendlich sind Art und Dicke des Arbeits-

planums vom eingesetzten Gerät abhängig und vom Auftragnehmer verantwortlich festzule-

gen. 

 

Bei der Planung und Ausführung des Baugrubenaushubs sind die folgenden Hinweise zu be-

achten:  

 

 Wo vorhanden, ist der Oberboden abzuschieben, geschützt zwischenzulagern und ei-

ner Wiederverwendung zuzuführen.  

 

 Beim Aushub der Baugrube für das Hanggeschoss werden künstlichen Auffüllungen und 

ggf. bindigen Böden (Fließerde, Hangschutt, Verwitterungston) angeschnitten (vgl. Ein-

stufung in Abschnitt 4.3). Diese lassen sich mit gewöhnlichem Gerät voraussichtlich 

problemlos lösen.  

 

 Im Hinblick auf die Wiederverwertung / Entsorgung und abfalltechnische Bewertung 

des anfallenden Aushubs verweisen wir auf den Bericht des Büro   
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6.4 Arbeitsraumverfüllungen, Erddruck auf das Bauwerk 

Die Anforderungen an die Verfüllung von Arbeitsräumen hängen maßgeblich davon ab, welche 

späteren Verformungen (vor allem Eigensetzungen) toleriert werden können. Unter befestigten 

Außenflächen kommt es auf eine verformungsarme Verfüllung an. Die anstehenden Böden sind 

für einen verformungsarmen Wiedereinbau ohne vorherige Verbesserung / Aufbereitung nicht 

geeignet. Hierfür kommen in erster Linie körnige Fremdmaterialien aus gut abgestuften Kornge-

mischen infrage (z. B. Schottertragschichtmaterial nach TL SoB-StB 2010). Es ist auch möglich, 

vergleichbar abgestuftes Recyclingmaterial zu verwenden, allerdings muss es güteüberwacht, 

sulfatfrei und raumbeständig sein (Vorlage eines Prüfzeugnisses mit den entsprechenden Be-

stätigungen). Auch Siebschutt oder andere gemischtkörnige, weitgestufte Materialien mit einem 

Feinkornanteil (Korngröße < 0,06 mm) von bis zu 15 % sind generell geeignet; sie können auf-

grund ihrer bindigen Bestandteile jedoch nicht witterungsunabhängig eingebaut werden. Bei Nie-

derschlägen sind die Arbeiten mit diesem Material daher zu unterbrechen oder mit Gemischen 

ohne bindige Bestandteile fortzuführen (z. B. Schottertragschichtmaterial, siehe oben). 

 

Das Verfüllmaterial ist lagenweise einzubauen und mit geeignetem Gerät zu verdichten. Wir 

empfehlen, unter befestigten Flächen über die gesamte Höhe einen Verdichtungsgrad von 

DPr  100 % vorzugeben. 

 

Wo Setzungen in Kauf genommen werden (z. B. unter Grünflächen), können auch bindige 

Böden (bindiges Aushubmaterial) eingebaut werden. Dabei soll das Material so gut wie mög-

lich verdichtet werden, um die Setzungen gering zu halten. Wir empfehlen, einen Verdich-

tungsgrad von DPr  95 % einzuhalten, wobei dann noch Setzungen von bis zu 3 % der Ver-

füllhöhe nicht auszuschließen sind. 

 

Die Arbeitsraumverfüllung soll überall mit einem gering wasserdurchlässigen Belag bzw. 

Lehmschlag abgedeckt werden (vgl. Abschnitt 6.2). 

 

Für die praktische Durchführung und Prüfung sämtlicher Erd- und Verdichtungsarbeiten gelten 

die Richtlinien der ZTV E-StB 17. 

 

 

 

 
10  TL SoB-StB 20: Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bin-

demittel im Straßenbau, Ausgabe 2020, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Köln 
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Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung der 

vom 25.11.2022 

(10 Seiten) 
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Vorerkundung auf Kampfmittelbelastung 
Kaiser-Wilhelm-Straße 3 

Helfenstein-Gymnasium, Erweiterung 
Geislingen an der Steige 

Datum:  25.11.2022 

Projekt-Nr.: 22.11.28-05 

Luftbildauswerter: 

Historikerin: 

Auftraggeber (AG): 

Ansprechpartnerin: 

Projektnummer des AG: 

Auftragserteilung: 



Projekt-Nr.: 22.11.28-05 Seite 2/9 

1. Zusammenfassung

Das vorliegende Gutachten für das Projekt „Kaiser-Wilhelm-Straße 3, Helfenstein-Gymnasium, Erweite-

rung“ in Geislingen an der Steige wurde zur Vorerkundung einer potenziellen Belastung durch Kampfmittel 

aus dem Zweiten Weltkrieg erstellt. Die Erkenntnisse der Vorerkundung basieren zum einen auf einer 

historischen Recherche über die Kriegsereignisse in der Region, in der das Untersuchungsgebiet liegt, zum 

anderen auf der Auswertung historischer Luftbilder aus den Kriegsjahren und führen zu folgendem 

Ergebnis: 

Die Vorerkundung auf Kampfmittelbelastung aus dem Zweiten Weltkrieg liefert 

keine Hinweise auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von im Boden verbliebenen 

Kampfmitteln im Untersuchungsgebiet.  

Nach unserem jetzigen Kenntnisstand können die geplanten Erkundungs- und 

Bauarbeiten für das Bauvorhaben ohne weitere Auflagen durchgeführt werden. 

Diese Aussagen können nicht als Garantie für die absolute Kampfmittelfreiheit des Unter-

suchungsgebiets gewertet werden. Sie beziehen sich ausschließlich auf das dargestellte 

Untersuchungsgebiet und gelten für den Zeitraum des beschriebenen Bauvorhabens. 
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2. Aufgabenstellung

In Geislingen an der Steige ist in der Kaiser-Wilhelm-Straße 3 die Erweiterung des Helfenstein-Gymnasiums 

geplant. Zur Absicherung der Erkundungs- und Bauarbeiten soll das Untersuchungsgebiet mithilfe einer 

Luftbildauswertung und einer historischen Recherche auf das mögliche Vorhandensein von Kampfmitteln 

aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht werden. 

Für die Luftbildauswertung werden die von den alliierten Streitkräften zwischen 1939 und 1945 

aufgenommenen derzeit verfügbaren Luftbilder auf Sprengbombentrichter, schwere Gebäudeschäden 

und militärische Strukturen hin untersucht. Sprengbombentrichter sind in unbebauten und vegetations-

armen Gebieten anhand ihres runden Kraterbilds und des sternförmigen Auswurfsaums – abhängig von 

ihrem Alter, der Beschaffung des Untergrunds und der Bildqualität – in der Regel gut zu erkennen. War ein 

Trichter der Witterung und anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt, hat sich seine optische Erscheinung 

möglicherweise verändert, z. B. indem er abflachte oder wieder verfüllt wurde. In bebauten und 

vegetationsreichen Gebieten wie Städten und Wäldern ist das Erkennen von Trichtern deutlich schwieriger, 

da sie durch Schlagschatten und/oder Verkippung (Radialversatz) von hohen Strukturen verdeckt werden 

können. 

Sprengbomben-Blindgänger sind weder von einem runden Krater noch von einem sternförmigen Auswurf 

umgeben. Die Größe ihres Einschlagspunkts entspricht dem Durchmesser der Sprengbombe, welcher in 

der Regel bei ca. 50 Zentimetern liegt. Sprengbomben-Blindgänger sind daher nur auf Luftbildern von 

besonders guter Qualität und unter besten räumlichen Bedingungen als kleine, dunkle Punkte zu 

erkennen. 

Artilleriebeschuss ist in Abhängigkeit von der Qualität der verfügbaren historischen Luftbilder in der Regel 

ebenfalls äußerst schwierig zu erkennen, da die Explosionstrichter von Artilleriegranaten ungleich kleiner 

und flacher sind als die der Sprengbombentrichter. Die Einschlagspunkte nicht explodierter Artillerie-

granaten sind dabei nochmals um ein Vielfaches kleiner. Neben Luftbildern bester Qualität liefert häufig 

die historische Recherche Hinweise für einen Artilleriebeschuss und dadurch entstandene Schäden. 

Aufgrund der dargelegten Widrigkeiten und um ein möglichst vollständiges Bild der potenziellen 

Kampfmittelbelastung zu erhalten, gilt es, Luftbilder möglichst vieler verschiedener Zeitschnitte auszu-

werten. Zu diesem Zweck führen wir regelmäßig neue Recherchen zur Luftbildabdeckung durch und 

erweitern ständig unsere Bestände. 

Für die historische Recherche werden Archivalien nationaler und internationaler Archive untersucht. Dabei 

handelt es sich zum einen um Berichte der alliierten Streitkräfte zu den geplanten und durchgeführten 

Luftangriffen auf deutsche Ziele und zum anderen um Schadensberichte der deutschen Behörden infolge 

dieser Angriffe. Die Zahl der beteiligten Flugzeuge gibt einen Eindruck von der Größe des Angriffs. 
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Außerdem liefern die Menge und die verschiedenen Arten der mitgeführten Abwurfmunition sowie ihrer 

Zünder wertvolle Informationen. 

In den After Action Reports (AAR) der alliierten Streitkräfte finden sich zum Ende des Zweiten Weltkriegs 

Hinweise darauf, wann und von welchen Truppen das Untersuchungsgebiet eingenommen wurde und 

welche Schäden dabei möglicherweise entstanden sind. Dies ist besonders in Bezug auf den 

Artilleriebeschuss von Bedeutung, weil einerseits die dadurch entstandenen Schäden auf den historischen 

Luftbildern in der Regel äußerst schwierig zu erkennen sind. Andererseits sind oftmals keine Luftbilder 

verfügbar, die nach dem Zeitpunkt der Einnahme aufgenommen wurden. 
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3. Untersuchungsgebiet

3.1 Angaben zum Untersuchungsgebiet 

Projekt: Kaiser-Wilhelm-Straße 3, Helfenstein-Gymnasium, Erweiterung 

Bundesland: Baden-Württemberg 

Stadt: Geislingen an der Steige 

Straße: Kaiser-Wilhelm-Straße 

Gemarkung: Geislingen 

UTM 32N-Koordinaten ca.: R: 561 805, H: 5 385 641 

Übersichtsdarstellung mit Lage des Untersuchungsgebiets (schwarz markiert) 
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3.2 Einordnung in den historischen Kontext 

Die Große Kreisstadt Geislingen an der Steige liegt am Rande der Schwäbischen Alb im Filstal im Landkreis 

Göppingen. Der wirtschaftliche Aufschwung Geislingens begann mit der Eröffnung der von 1847 bis 1850 

gebauten Filstalbahn zwischen Stuttgart und Ulm und der Niederlassung verschiedener Industriebetriebe, 

darunter die Maschinenfabrik AG (MAG) und die 1853 gegründete Plaquéfabrik, aus der 1880 die 

Württembergische Metallfabrik (WMF) hervorging.  

Im Zweiten Weltkrieg geriet Geislingen erst gegen Ende des Kriegs ins Visier alliierter Jagdbomber. 

Besonders der Bahnhof und die Bahnanlage waren bei diesen taktischen Luftangriffen das Ziel. Dabei 

entstanden aber auch Schäden am Gaswerk in Geislingen. Mit dem Vorrücken der amerikanischen Truppen 

kam es im April 1945 auch zu vereinzeltem Artilleriebeschuss auf die Umgebung. Südwestlich der Stadt, an 

der Straße nach Türkheim, war kurzzeitig eine deutsche Granatwerfer-Stellung errichtet worden, die die 

amerikanischen Truppen auf der Straße von Geislingen nach Bad Überkingen beschoss. Am 21. April 1945 

rückten die Amerikaner, aus Richtung Göppingen vorstoßend, von Nordwesten her in Geislingen ein, 

wobei es immer wieder zu Zusammenstößen mit deutschen Spähtrupps kam. Am 22. April 1945 hielten 

die deutschen Befehlshaber auf der Albhochfläche die amerikanischen Kräfte in und um Geislingen sowie 

in Bad Überkingen für so schwach, dass ein Gegenangriff gewagt wurde. In Geislingen entwickelten sich 

Scharmützel und Häuserkämpfe zwischen amerikanischen und deutschen Truppen. Erst am 23. April 1945 

konnten die Amerikaner Geislingen endgültig einnehmen. 

4. Auswertungsgrundlagen und Methodik

4.1 Grundlagen der Luftbildauswertung 

Für das vorliegende Gutachten wurden 51 Luftbilder aus dem Befliegungszeitraum vom 11.04.1942 bis 

zum 10.07.1945 ausgewertet. 

Die Qualität der Luftbilder hinsichtlich Schärfe, Auflösung, Bildmaßstab sowie Einflüssen des Aufnahme-

zeitpunkts (z. B. Sonnenstand, Verschattung, Vegetationsphase, Rauch) und der Witterungsverhältnisse 

(Wolken, Dunst, Regen, Schnee) ist als gut zu bewerten.  

Das Untersuchungsgebiet ist in Bezug auf Sprengbombentrichter überwiegend gut und in Bezug auf 

Blindgängereinschläge sehr schlecht einzusehen. 

Für jedes Projekt wird das eigene Luftbildarchiv bei Bedarf erweitert, um möglichst viele Zeitschnitte 

auswerten zu können. Dazu werden in inländischen und ausländischen Archiven – z. B. Landesämter bzw. 

National Archives & Records Administration (NARA), USA, National Collection of Aerial Photography 

(NCAP), Großbritannien – Luftbildrecherchen durchgeführt und gegebenenfalls weitere historische 

Luftbilder gekauft, die das Untersuchungsgebiet abdecken. Da vor allem in Städten mit bedeutender, 
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insbesondere rüstungsrelevanter Industrie oder Orten mit Verkehrsknotenpunkten sowie im heftig 

umkämpften Grenzgebiet von Deutschland zu den westlichen Nachbarländern häufig mehrere Hundert 

Luftbilder für ein Untersuchungsgebiet verfügbar sind, wird in solchen Fällen eine repräsentative Auswahl 

ausgewertet. Die repräsentative Auswahl der Luftbilder deckt – sofern möglich – mindestens alle 

Zeitpunkte ab, zu denen aus der historischen Recherche Kriegsereignisse bekannt sind, um anhand der 

Luftbildauswertung ein möglichst vollständiges Schadensbild des Untersuchungsgebiets zu erstellen. 

Ist bei einem Projekt die Einsehbarkeit der zu untersuchenden Auswertungsfläche durch Wald erschwert, 

wird zusätzlich ein hochauflösendes Digitales Geländemodell (DGM) ausgewertet, das die Gelände-

oberfläche ohne Vegetation darstellt. Auf einem DGM sind im Zweiten Weltkrieg entstandene 

Explosionstrichter häufig noch gut erkennbar, da in Waldgebieten nur selten starke Eingriffe vor-

genommen werden und somit die damalige Geländeoberfläche noch erhalten ist. 

4.2 Methodik der Luftbildauswertung 

Die Luftbilder werden mithilfe analoger und digitaler Bildbetrachtungstechniken, soweit möglich 

stereoskopisch, durchmustert und in Bezug auf mögliche Sprengbombentrichter, Blindgängereinschläge, 

Artilleriebeschuss, militärische Nutzungen, Verteidigungsanlagen und zerstörte bzw. schwer beschädigte 

Gebäude untersucht und ausgewertet. 

Zur Analyse der Gesamtsituation werden gegebenenfalls die Art und Weise der Bombardierungen, 

außerdem die Häufigkeit der in der Umgebung des Untersuchungsgebiets auftretenden Spreng-

bombentrichter sowie im Speziellen Flakstellungen, Grabensysteme oder weitere militärisch angelegte 

und genutzte Strukturen sowie die zivile Infrastruktur miteinbezogen. 

Zusätzlich zum eigentlichen Untersuchungsgebiet wird ein projekt- und bundeslandspezifischer 

Sicherheitspuffer ausgewertet. Alle Befunde wie Sprengbombentrichter, zerstörte Gebäude etc. innerhalb 

dieser Auswertungsfläche (Untersuchungsgebiet plus Sicherheitspuffer) führen dazu, dass weitere 

Untersuchungen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des jeweiligen Bundeslandes oder durch ein 

privates autorisiertes Unternehmen notwendig werden. 

4.3 Auswertungsgrundlagen der historischen Recherche 

Für die historische Recherche wird, bezogen auf das jeweilige Untersuchungsgebiet, eine ausführliche 

Archiv- und Literaturrecherche zu den verschiedenen Kriegsereignissen (z. B. Luftangriffe, Artillerie-

beschuss, Bodenkämpfe) betrieben. Außerdem wird bezüglich einer möglichen militärischen Nutzung 

bzw. der Herstellung oder Vernichtung von Munition recherchiert. Ergänzt wird die Archiv- und 

Literaturrecherche durch eine Internetrecherche. Die Ergebnisse liefern wichtige Informationen über die 

Nutzungshistorie des Untersuchungsgebiets sowie für die Auswertung der Luftbilder und ermöglichen, ein 
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Gesamtbild der Kriegsgeschehnisse im relevanten Untersuchungsgebiet und dessen Umgebung 

nachzuzeichnen. Dabei bilden die Akten der amerikanischen und britischen Nationalarchive – National 

Archives & Records Administration (NARA) in Washington D.C. und The National Archive (TNA) in London – 

sowie des deutschen Bundesarchivs, Abteilung Militärarchiv in Freiburg im Breisgau die Grundlage. Des 

Weiteren vervollständigen die Akten der Landes-, Stadt- und Gemeindearchive das Ergebnis der 

Recherche. Informationen zu strategischen und taktischen Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg liefern 

zudem die Akten der Air Force Historical Research Agency (AFHRA) in Alabama, Maxwell Air Force Base. 

Die Ergebnisse der Recherche werden in einem Geographischen Informationssystem (GIS) verortet und 

gespeichert. Auf diese Weise dienen sie, die Luftbildauswertung ergänzend, der Anschaulichkeit und 

Interpretation der Ereignisse. 

5. Ergebnis der Vorerkundung auf Kampfmittelbelastung

Auf den untersuchten Luftbildern und in der historischen Recherche finden sich keine Hinweise, die auf 

eine Bombardierung des Untersuchungsgebiets mit Sprengbomben oder einen Beschuss mit Artillerie 

rückschließen lassen. Ebenso ergeben sich keine Hinweise auf zerstörte Gebäude, Flakstellungen, 

Grabensysteme und weitere militärisch genutzte Strukturen. 

Die aus der historischen Recherche bekannten, in Kapitel 3.2 aufgeführten Ereignisse fanden in einer 

solchen Entfernung zum Untersuchungsgebiet statt, dass sie keinen Einfluss auf das Ergebnis des 

vorliegenden Gutachtens haben. 

Das Untersuchungsgebiet liegt in einer flachen Senke, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgefüllt wurde. 

Der südliche Teil der Auswertungsfläche war bereits auf den Luftbildern vom 11. April 1942 

Auffüllungsgelände (siehe Anlage 1, untere Abbildung). 

6. Fazit

Die Vorerkundung auf Kampfmittelbelastung hat keine Anhaltspunkte für das mögliche Vorhandensein 
von Kampfmitteln innerhalb des Untersuchungsgebiets ergeben. Es besteht keine Notwendigkeit, den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg oder ein anderes autorisiertes Unternehmen zu wei-
teren Erkundungen einzuschalten.

Nach unserem jetzigen Kenntnisstand sind in Bezug auf nicht detonierte 

Sprengkörper (Blindgänger) keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die 

Erkundungs- und Bauarbeiten können diesbezüglich ohne weitere Auflagen 

durchgeführt werden. 
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Dieser Bericht hat nur für das oben und auf der Anlage 1 beschriebene Untersuchungsgebiet und für den 

Zeitraum des beschriebenen Bauvorhabens Gültigkeit. Es können daraus keine Aussagen für eventuelle 

Eingriffe in den Untergrund außerhalb des Untersuchungsgebiets abgeleitet werden. 

Die Ergebnisse der Luftbildauswertung basieren auf der Interpretation der in Kapitel 4.1 „Grundlagen der 

Luftbildauswertung“ genannten Bilder. Daher beziehen sich die diesbezüglich gemachten Aussagen nur 

auf die Befliegungsdaten der ausgewerteten Luftbilder und können nicht darüber hinausgehen. In der 

Nachkriegszeit bereits durchgeführte Räumungen oder Veränderungen der untersuchten Fläche, wie 

beispielsweise Baumaßnahmen, Geländeabtragungen oder Aufschüttungen, die zu einer Veränderung der 

Belastungssituation geführt haben können, sind in dieser Auswertung nicht berücksichtigt. 

Diese Mitteilung kann nicht als Garantie für die absolute Kampfmittelfreiheit des Untersuchungs-

gebiets gewertet werden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

_______________________________________________________________________________________ 

Anlage 1:  Ergebnis der Vorerkundung auf Kampfmittelbelastung sowie Ausschnittvergrößerung eines 

Luftbilds vom 11.04.1945 
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Boden- und Felsklassen nach DIN 18300 

Erdarbeiten 

Ausgabe September 2012 

(ersetzt durch die aktuelle Ausgabe September 2019) 

Klasse 1: Oberboden 

Oberste Schicht des Bodens, die neben anorganischen Stoffen, z. B. Kies-, Sand-, Schluff- und Ton-

gemischen, auch Humus und Bodenlebewesen enthält. 

Klasse 2: Fließende Bodenarten 

Bodenarten, die von flüssiger bis breiiger Konsistenz sind und die das Wasser schwer abgeben. 

Klasse 3: Leicht lösbare Bodenarten 

Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit höchstens 15 % Masseanteil an Schluff und Ton mit Korn-

größen kleiner 0,063  mm und mit höchstens 30 % Masseanteil an Steinen mit Korngrößen über 

63 mm bis 200 mm. 

Organische Bodenarten, die nicht von flüssiger bis breiiger Konsistenz sind, und Torfe. 

Klasse 4: Mittelschwer lösbare Bodenarten 

Gemische von Sand, Kies, Schluff und Ton mit über 15 % Masseanteil der Korngröße kleiner 0,063 mm.  

Bodenarten von leichter bis mittlerer Plastizität, die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind und 

höchstens 30 % Masseanteil an Steinen enthalten. 

Klasse 5: Schwer lösbare Bodenarten 

Bodenarten nach den Klassen 3 und 4, jedoch mit über 30 % Masseanteil an Steinen. 

Bodenarten mit höchstens 30 % Masseanteil an Blöcken der Korngröße über 200 mm bis 630 mm. 

Ausgeprägt plastische Tone, die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind. 

Klasse 6: Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten 

Felsarten, die einen mineralisch gebundenen Zusammenhalt haben, jedoch stark klüftig, brüchig, brö-

ckelig, schiefrig oder verwittert sind, sowie vergleichbare feste oder verfestigte Bodenarten, z. B. durch 

Austrocknung, Gefrieren, chemische Bindungen.  

Bodenarten mit über 30 % Masseanteil an Blöcken. 

Klasse 7: Schwer lösbarer Fels 

Felsarten, die einen mineralisch gebundenen Zusammenhalt und eine hohe Festigkeit haben und die 

nur wenig klüftig oder verwittert sind, auch unverwitterter Tonschiefer, Nagelfluhschichten, verfestigte 

Schlacken und dergleichen. 

Haufwerke aus großen Blöcken mit Korngrößen über 630 mm. 






